Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militarzeitung = Journal militaire suisse =
Gazetta militare svizzera

Band: 41=61 (1895)
Heft: 5

Buchbesprechung: Uniformenkunde [Richard Knotel]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Anzahl Offiziere zu ibrer technischen Ausbildung
entweder zu den betreffenden Militar-Instituten
oder zur technischen Hochschule in Charlotten-
burg kommandiert werden. Betreffs der Luft-
schifferabteilung wird eine organisatorische Ande-
rung durch deren Losldsung vom 1. Eisenbahn-
regiment und Selbstindigmachung beabsichtigt.
Fir Fahrrider sind 31,125 Mark mehr in den
Etat eingestellt, ferner fungieren in demselben
zahlreiche Ausgaben fir Neubauten, von Kaserne-
ments, Magazinen, Kammern, Kirchen, Militar-
schulen, Ubungsplitzen, Exerzierhiusern und
sonstigen Dienstgebduden.

Die Etatsstirke des deutschen Heeres ist fiir
1895/96 auf 22,617 Offiziere, 1202 Zahl-
meisteraspiranten, 6066 Spielleute, 1922 La-
zarettgehilfen, 68,791 sonstige Unteroffiziere,
479,229 Gemeine, 2072 Militdrarate, 1102 .Zahl-
meister u. s. w., 579 Rossirzte, 1060 Bichsen-
macher, 39 Sattler und 97,280 Dienstpferde
veranschlagt.

Zur Zeit sind in * zahlreichen Armeekorps
bisher nur in geringem Umfange stattgehabte
Wintermandver mit, nach dem Vorgang des
russischen Heeres, Bivouaks im Freien unter
Zelten in der Ausfiihrung begriffen, deren allge-
meinen Verlauf zu schildern wir einem spitern
Bericht vorbehalten. Sy.

Uniformenkunde, herausgegeben und mit kurzem
Texte versehen von Richard Kndtel. Rathe-
now 1894, Verlag von Babenzien. Band V,
Heft 8. Preis Fr. 2. —

Das Heft 8 giebt zwei Uniformbilder von der
hollindischen Armee unter Konig Ludwig 1806
bis 1810; zwei aus Osterreich-Ungarn 1798 bis
1801 und eines aus Frankreich (Légion du Midi)
1792. Der Text behandelt die Uniformen der
franzdsischen Reiterei unter Napoleon I., dann
das ,Bataillon Neuenburg® und die National-
biirgergarde der Residenz Dresden (letztere von
Major Mcering).

Eidgenossenschaft.

— (Wahlen.) Provisorischer Kontrolgehiilfe der Ab-
teilung Bekleidungswesen des Oberkriegskommissariates:
Herr Theophil Krihenbiihl, von Ziziwyl, in Bern.

Tambourinstruktor der VIIL. Division: Hans Jecklin,
von Schiers, in Chur, Tambour, Bataillon 91.

Zweiter Unteroffizier des Materiellen fiir das Fort
Airolo: Feldweibel Fried. Miiller, Maschinenheizer, von
Nifels.

Unteroffizier des Materiellen der #usseren Verteidi-

gung in Andermatt : Wachtmeister Th. Felber, Schlosser,
von Sursee.
(Befbrderung.) Herr Infanterie-Oberstlieutenant
Walter Steinlin in St. Gallen, bisher Kommandant des
Infanterieregiments 25 A. wird zum Obersten der In-
fanterie befordert und es wird ihm das Kommando der
Infanteriebrigade XIII. A. iibertragen.
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— (Versetzung.) Der Bundesrat hat Herrn Oberst Jean
de Montmollin auf sein Ersuchen vom Kommando der
III. Landwehrinfanterie-Brigade enthoben und ihn in
den Landsturm versetzt.

— (Ein Kroisschreiben Uber Missbrauch der Presse) ist
vom eidg. Militirdepartement am 19. Januar d. J. an
die Waffen- und Abteilungschefs erlassen worden. Das-
selbe lautet:

»In letzter Zeit haben einige Beamte des Militdrde-
partements sich gedrungen gefiihlt, in Gffentlichen Bro-
schiiren und in Zeitungsartikeln die Frage zu diskutieren,
ob in unserer Armee die richtige Maunszucht herrsche.
Die Frage wurde in diesen Kundgebungen rundweg ver-
neint und damit eine Gffentliche Polemik veranlasst,
welche das Ansehen der Armee und uuserer militiri-
schen Einrichtungen schidigt.

Es lige nun nahe, zu erheben, ob die erwihnten
Militirbeamten, welche unserer Armee die Mannszucht
und Feldtiichtigkeit vor aller Welt glaubten absprechen
zu sollen, sich in ihrer Polemik nicht selber mit der
militdrischen Disziplin in Widerspruch gesetzt haben.
Wir sehen uns indessen zur Zeit nicht veranlasst, der
Sache nach dieser Richtung weitere Folge zu geben.
Dagegen halten wir es fiir angezeigt, Ihnen zu eréffnen,
dass wir Kundgebungen von Beamten des Militirdepar-
tements, welche geeignet sind, durch eine einseitige
und alles erlanbte Mass iiberschreitende Kritik die Be-
griffe zu verwirren, sowie das Wehrwesen und die Ehre
der Armee zu schddigen, fiir verwerflich erachten, und
dass wir uns weitere Massregeln vorbebalten, falls hiezn
in Zukunft sollte Veranlassung gegeben werden.

‘Wir ersuchen Sie, das Kreisschreiben Ihren simtlichen
Beamten zar Kenntnis zu bringen.* ’

— (Die Kommission des Nationalrates zur Herstellung des
Gleichgewichts der Bundesfinanzen) hat unterm 25. Januar
folgende ~Antriige gestellt: Militirdepartement: Die
Art. 104 und 121 in Verbindung mit Art. 86 des Mili-
tirorganisationsgesetzes vom 13. November 1874 werden
in folgender Weise abgeiindert: Die Dauer der Wieder-
holungskurse der Infanterie und des Genie des Auszugs
(Einriickungs- und Entlassungstag inbegriffen) wird fest-
gesetst, fiir die Cadres auf 20 Tage, fiir die Mannschaft
auf 15 Tage (Fr. 323,390 Ersparnis).

— (Militdr-Pensionsgesetz) Der Bundesrat, welcher
dem Militirdepartement den Auftrag erteilt hat, ihm dber
die Revision des Militiir-Pensionsgesetzes seine Autrige
zu unterbreiten, hat beschlossen, fiir das Jahr 1895 und .
bis zur Revision des Pensionsgesetzes nicht mehr wmit
einer Versicherungsgesellschaft iiber die Versicherung
des Militirs gegen Unufall einen Vertrag einzugehen,
sondern die Militirs, welchen im Militirdienst ein Un-
fall zustosst, auf Kosten des Bundes zu entschidigen,
ohne jedoch im einzelnen Falle eine Rechtspflicht anzu-
erkennen, sich vorbehaltend, in jedem Falle nach Billig-
keit zu entscheiden.

— (Tabellen zur Geschwindigkeitsberechnung filr Schiess-
resultate), bearbeitet von Hrn. Oberst Veillon, eidg.
Schiessinstruktor, sind soeben in der Buchdruckerei E.
Cotti in Ziirich erschienen. Die Tabellen, deren Auf-
stellung den Herrn Schiessinstruktor jedenfalls viel
Miihe und Arbeit gekostet haben, werden denjenigen,
welche die Schiesskomptabilitit zu fihren haben, sehr
willkommen sein.

— (Bericht des Oberfeldarztes Uber die Typhusfille bei
den Korpsmandvern 1893.) (Fortsetzung).

Daraufhin riickten am 9. September (Samstag) die
ersten Truppen in Delsberg und Umgebung''ein und
zwar solche der V. Division. Die Verteilung der Trup-
pen auf die verschiedenen, von der Gemeinde angewie-
senen Kantonnemente war Sache nicht der Ortsbehdrden,



	Uniformenkunde [Richard Knötel]

